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Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG) 

Gesetz vom 03.06.2021 (BGBl. I S. 1444 ), in Kraft seit 10.06.2021 

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-st%C3%A4rkung-von-kindern-und-jugendlichen-kinder-

und-jugendst%C3%A4rkungsgesetz/272013 

http://www.buzer.de/s1.htm?a=&g=KJSG&kurz=KJHG&ag=3308  

 

Das neue Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - 

KJSG), gültig seit 10. Juni 2021, bewirkt umfangreiche Änderungen im Achten Buch Sozialgesetzge-

bung, dem ehemaligen Kinder- und Jugendhilfegesetz. Grundgedanken aus der UN-Kinderrechtskon-

vention wie Selbstbestimmung und Teilhabegerechtigkeit sind jetzt auch im SGB VIII fest verankert: 

Kinder und junge Menschen bis 27 haben das verbriefte Recht „auf Erziehung zu einer selbstbe-

stimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“, die Jugendhilfe selbst 

hat den gesetzlichen Auftrag, ihnen zu „ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und 

ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu intera-

gieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können“ (§ 1). Eine Neu-

regelung in § 4 legt fest, dass die öffentliche Jugendhilfe bei der Förderung der freien Jugendhilfe 

„die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern stärken“ soll. Der neu geschaffene § 4a stärkt 

die Rolle von selbstorganisierten Zusammenschlüssen und Selbstvertretungen, z. B. Selbsthilfekon-

taktstellen oder Organisationen von Ehrenamtlichen bzw. Kindern und Jugendlichen selbst. Gemäß 

dem sozialen Modell von Behinderungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention definiert § 7 Be-

hinderungen im Kontext von individuellen Beeinträchtigungen „in Wechselwirkung mit einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren“. 

Bahnbrechend ist die Änderung des § 9 zur Gleichberechtigung von jungen Menschen (bisher: von 

Jungen und Mädchen), weil hier der Gesetzestext die bisherige binäre Sprechweise hinter sich lässt 

und die Geschlechterperspektive explizit erweitert: bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages ha-

ben öffentliche und freie Jugendhilfe nunmehr „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, 

Jungen sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksich-

tigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern“. Dies 

ist bislang der einzige bundesdeutsche Gesetzestext, der von nichtbinären Personen spricht, womit 

nichtbinär gemeinsam mit transident und intergeschlechtlich zu einem gesetzlich verankerten Rechts-

begriff geworden ist. Derselbe Paragraf legt fest, dass die Jugendhilfe ganz im Sinne der Kinderrechts- 

und der Behindertenrechtskonvention „die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und 

ohne Behinderungen umzusetzen und vorhandene Barrieren abzubauen“ hat. Teilhabegerechtigkeit 

und Barriereabbau sind damit explizite Gesetzesaufträge der Jugendhilfe im Sinne eines erweiterten 

Inklusionsverständnisses. 

https://www.buzer.de/outb/bgbl/1444211.htm
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-st%C3%A4rkung-von-kindern-und-jugendlichen-kinder-und-jugendst%C3%A4rkungsgesetz/272013
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-st%C3%A4rkung-von-kindern-und-jugendlichen-kinder-und-jugendst%C3%A4rkungsgesetz/272013
http://www.buzer.de/s1.htm?a=&g=KJSG&kurz=KJHG&ag=3308
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Mit dem neu geschaffenen § 9a werden unabhängige und fachlich nicht weisungsgebundene Om-

budsstellen zur Vermittlung und Konfliktklärung für junge Menschen und ihre Familien eingeführt, 

der ebenfalls neue § 10a formuliert einen  Rechtsanspruch auf Beratung, die in einer „verständlichen, 

nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form“ angeboten werden muss. Mit dem gleichfalls neuen § 

13a wird die Schulsozialarbeit im SGB VIII verankert und der bereits dort aufgeführten Jugendsozial-

arbeit gleichgestellt. Auch bei der Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16) wird der Grundsatz 

der Teilhabe gestärkt: die Leistungen für Erziehungsberechtigte und junge Menschen sollen dazu bei-

tragen, „dass Familien sich die für ihre jeweilige Erziehungs- und Familiensituation erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in Fragen von Erziehung, Beziehung und Konfliktbewälti-

gung, von Gesundheit, Bildung, Medienkompetenz, Hauswirtschaft sowie der Vereinbarkeit von Fa-

milie und Erwerbstätigkeit aneignen können und in ihren Fähigkeiten zur aktiven Teilhabe und Parti-

zipation gestärkt werden“. 

Für Kinder und Jugendliche bedeutet die neue Gesetzeslage eine deutliche Stärkung ihrer Rechte, vor 

allem was Selbstbestimmung, Teilhabegerechtigkeit und den staatlichen Auftrag zum Barriereabbau 

betrifft. 

 

Neuregelungen in SGB VIII mit Themen und Links zu einer synoptischen Darstellung des alten und 

neuen Gesetzestexts 

 

§ 1 "Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe"  

neu: Selbstbestimmung  

Recht auf Erziehung zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit  

Auftrag der Jugendhilfe, Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern (junge Menschen sollen selbst-

bestimmt interagieren, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben)  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148415-0.htm  

 

§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe"  

neu: Beteiligung von Kindern, Eltern und Jugendlichen stärken  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148417-0.htm  

 

neu: § 4a "Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung"  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/a272373.htm  

 

§ 7 "Begriffsbestimmungen"  

neu: Behinderungen definiert im Kontext von Beeinträchtigungen und Barrieren  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148419-0.htm  

 

§ 9 "Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von jungen Menschen"  

neu: Lebenslagen von transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen be-

rücksichtigen  

neu: gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderungen umsetzen und 

vorhandene Barrieren abbauen  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148423-0.htm 

 

neu: § 9a "Ombudsstellen" (unabhängig, fachlich nicht weisungsgebunden)  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148424-0.htm  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148415-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148417-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7514/a272373.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148419-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148423-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148424-0.htm
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neu: § 10a "Beratung" (als Rechtsanspruch)  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148425-0.htm  

 

neu: § 13a "Schulsozialarbeit" (vgl. Jugendsozialarbeit)  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148428-0.htm  

 

§ 16 "Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie"  

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148429-0.htm 

 

Nicht in das KJSG aufgenommen wurde der Paragraf 10a1 aus den Empfehlungen der Ausschüsse 

des Bundesrates (hier des Rechtsauschusses), der bereits im Bundesratsplenum (1. Durchgang) keine 

Mehrheit fand: 

13. Zu Artikel 1 Nummer 13a – neu – (§10a1 SGB VIII) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 13 folgende Nummer 13a einzufügen: 

‚13a. Nach § 10a wird folgender § 10a1 eingefügt:  

„§ 10a1 

Beratung bei Fragen zu Geschlechtsidentität und Varianten der Geschlechtsentwicklung 

Bei Fragen zu Geschlechtsidentität und Varianten der Geschlechtsentwicklung haben junge Men-

schen, Mütter, Väter, Personensorge- und Erziehungsberechtigte einen Anspruch auf Beratung." ' 

Begründung 

Insbesondere vor der Entscheidung für oder gegen einen geschlechtsverändernden Eingriff haben 

intergeschlechtliche Kinder und ihre Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten Bedarf an Un-

terstützung. Dies wird auch in der Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz von Kindern 

mit Varianten der Geschlechtsentwicklung festgestellt: Nötig sei eine „ergebnisoffene spezifische Be-

ratung in Bezug auf den Umgang mit der Variante der Geschlechtsentwicklung ihres Kindes, wie sie 

auch in der Sk2-Leitlinie Varianten der Geschlechtsentwicklung“ vorgesehen sei (BR-Drucksache 

566/20, Seite 29f.). Explizit wird auf „Überlegungen zur Fortentwicklung des Systems der Kinder- und 

Jugendhilfe“ verwiesen, wenn es darum geht, Beratungsangebote zu etablieren, die „den Eltern und 

anderen Personensorgeberechtigten Informationen über die Entwicklung der individuellen Ge-

schlechtsidentität sowie die Aspekte eines offenen Umgangs mit Varianten der körperlichen Ge-

schlechtsmerkmale […] vermitteln, um wohlüberlegte Entscheidungen zu ermöglichen und die Kom-

petenz der Eltern zu stärken“ (Seite 30). 

Geschlechtsverändernde Eingriffe können gravierende körperliche Beeinträchtigungen für das Kind 

und entsprechend psychosoziale Herausforderungen für die ganze Familie bedeuten. Auch die Ent-

scheidung, keinen Eingriff vorzunehmen, kann Eltern vor erzieherische Herausforderungen stellen: So 

sind zum Beispiel Bildungseinrichtungen in der Regel weder auf die Bedarfe offen inter-geschlechtlich 

lebender Kinder und Jugendlicher eingestellt noch auf die jener jungen Menschen, die ihre körperli-

che Intergeschlechtlichkeit vertraulich behandelt wissen möchten. 

Das geplante Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung muss also 

durch die Gewährleistung qualifizierter und allen Betroffenen zugänglicher Beratung flankiert wer-

den. Dem dient am besten die Verankerung eines Beratungsanspruchs gegen die Träger der 

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148425-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148428-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148429-0.htm
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öffentlichen Jugendhilfe zu Fragen der Geschlechtsidentität und Varianten der Geschlechts-entwick-

lung in den Allgemeinen Vorschriften des SGB VIII. So wird sichergestellt, dass dieser Beratungsan-

spruch für alle Personen, die nach dem SGB VIII leistungsberechtigt sein können oder die Leistungen 

der Kinder und Jugendhilfe erhalten können, ohne selbst Leistungsberechtigte zu sein, ohne weitere 

leistungsspezifische Voraussetzungen Geltung entfalten kann. 

Mit einem Beratungsanspruch zu Fragen von Geschlechtsidentität und Varianten der Geschlechtsent-

wicklung wird gleichzeitig dem wachsenden Bedarf transgeschlechtlicher Kinder und Jugendlicher 

und ihrer Eltern Rechnung getragen, kompetente Unterstützung zu finden bei Konflikten zwischen 

den Eltern oder zwischen Eltern und Kind hinsichtlich der Ausdruckswünsche des (möglicherweise) 

transgeschlechtlichen Kindes, bei der Entscheidung über Zeitpunkt und Gestaltung von Rollenwechsel 

oder auch Erprobungsphasen sowie der Auseinandersetzung mit der familiären und schulischen Um-

gebung. Im Besonderen gilt der Informations- und Begleitungsbedarf für die ggf. folgenschwere Ent-

scheidung für oder gegen die Einnahme sogenannter „Pubertätsblocker“, zu deren Wirkung und Für 

und Wider es vielfach an verlässlicher Information fehlt. 

Bundesrat, Empfehlungen der Ausschüsse, Drucksache 5/1/21, zum Entwurf eines Gesetzes zur Stär-

kung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG), 01.02.2021, S. 10-11 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2021/0001-0100/0005-

21.html?cms_templateQueryString=Suchbegriff&cms_fromSearch=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenstellung: Thomas Kugler, Fachstelle Queere Bildung, 07/2021 

www.queerformat.de 
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